
Zeitschrift: Mitteilungen über Textilindustrie : schweizerische Fachschrift für die
gesamte Textilindustrie

Herausgeber: Verein Ehemaliger Textilfachschüler Zürich und Angehöriger der
Textilindustrie

Band: 33 (1926)

Heft: 7

Titelseiten

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en
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Am unsere geehrten Abonnenten
mnd Inserenten!

In der letzten Nummer unserer Fachschrift gab eine kleine
Notiz Kenntnis von einem Beschluß der „Vereinigung ehemaliger
Webschüler von Wattwil", welche die „Mitteilungen über Textil-
industrie" zu ihrem offiziellen Organ gewählt haben. Durch
diesen Anschluß wird der Verbreitungskreis unserer Fachschrift
in der Baumwoll-, Woll- und Leinenindustrie einen Zuwachs
erhalten, der auch für unsere geschätzten Inserenten von Wert
sein wird. Wir werden nicht versäumen, dem weitern Aus-
bau des Textteiles unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken,
damit unsere Fachschrift in allen Kreisen der gesamten schwei-
zerischen Textilindustrie noch mehr an Ausdehnung gewinnen
wird.

Die Redaktionskommission hat eine kleine Erweiterung er-
fahren, indem mit heutigem Datum Herr A. Frohmader,
Direktor der Webschule Wattwil, in dieselbe eingetreten ist, den
wir hiermit freundlichst begrüßen und willkommen heißen.

Redaktion und Verlag
der „Mitteilungen über Textil-Industrie".

Amerikanische Zollagenten.
Das im Zolltarif der Vereinigten Staaten von Nordamerika"

vorgesehene System der Wertzölle, mit Ansätzen, die, wenigstens
für Textilerzeugnisse, 50 und mehr Prozent des Wertes be-

tragen, bringt es mit sich, daß eine gewisse Kontrolle der Wert-
deklarationen der Einführer sich als verständlich und notwendig
erweist. Es ist bekannt, daß die Zollverwaltung für diesen Zweck
in New-York eigene Kalkulationsbureaux eingericht.et hat, die von
Fachleuten geleitet werden. An dem nicht genug, glaubt die
Zollverwaltung auch noch im Ursprungslande selbst Nachforschun-
gen über den Wert der Ware anstellen zu sollen. So unterhält
sie in Europa eine Anzahl von Agenten, die sich von einem
Industrièplatz zum andern begeben, gemäß den aus Washington
erhaltenen Anweisungen einzelne Firmen aufsuchen und von
diesen die Vorlage der Bücher, Einsicht in die Berechnungen
und alle Aufschlüsse verlangen, die für eine Nachprüfung der
Preisfestsetzung erforderlich erscheinen. Gegen eine solche aus-
ländische Kontrolle, die sich sonst kein Staat herausnimmt
und von der allgemein gesagt wird, daß sie nicht nur im In-
teresse der Zollverwaltung, sondern ebensosehr in demjenigen
der amerikanischen Industrie durchgeführt werde, die auf diese

Weise Einblick in die sonst geheim gehaltenen Erzeugungsbedim-
gungen und Berechnungsarten der europäischen Konkurrenz er-
halte, wird überall Verwahrung eingelegt, bisher jedoch ohne
Erfolg. Die Regierungen der heimgesuchten Länder erklären, daß
die Zollagenten ihre Befugnisse im Rahmen der amerikanischen
Zollgesetzgebung ausübten und daß natürlich jedermann berechtigt
sei, sich den Besuch dieser Beamten zu verbitten, daß aber die all-
fälligen Folgen einer solchen Weigerung von den betreffenden Fir-
men selbst getragen werden müßten. Das Einzige, was bisher die
verschiedenen Regierungen, so auch die schweizerische, getan
haben, war, das Gesuch der Vereinigten Staaten, diesen Zoll-
agenten auch noch diplomatischen Charakter zu verleihen, abzu-
lehnen. Die naheliegende Forderung, gleiches mit gleichem zu
vergelten und die Produktionsbedingungen der nordamerikanischen
Firmen durch Beamte aus den europäischen Ländern kontrollieren
zu lassen, läßt sich deshalb nicht verwirklichen, weil die euro-
päischen Zolltarife, von Ausnahmen abgesehen, das System der
Wertbelastung und die damit verbundenen Erklärungen der aus-
führenden Firmen nicht kennen. Es soll nunmehr versucht wer-
den, durch Vermittlung der Internationalen Handelskammer in
Paris, zu deren eifrigen und einflußreichen Mitgliedern die nord-
amerikanischen Industrieverbände gehören, einen Druck auf die
Regierung der Vereinigten Staaten auszuüben und sie zur Auf-
hebung eines Systems zu veranlassen, das das Hausrecht und
die Würde der Kaufleute in unzulässiger Weise mißachtet und
endlich allgemein als wirtschaftliche Spionage betrachtet wird.

Ueber die Art und Weise des Vorgehens der amerikanischen
Zollagenten und der Zollbehörden gibt eine Veröffentlichung
in der Pariser „Journée Industrielle" vom 18. Mai 1926 in
deutlicher Weise Aufschluß. Es handelt sich um eine Kontrolle
bei der bekannten Konfektionsfirma Boué Soeurs in Paris. Der
Direktor der Firma, Herr Montégut hat dem Vertreter des Blat-
tes die Vorgänge folgendermaßen geschildert:

Eines Tages erhielt ich den Besuch von zwei Herren, die
sich als Beamte der nordamerikanischen Zollbehörde ausgaben
und mich in einem unverschämten (insolent) Ton aufforderten,
sofort meine Bücher vorzulegen; sie fügten bei, daß, im Falle
der Verweigerung, über die Erzeugnisse meiner Firma in
New-York die Sperre verhängt würde. Dem seinerzeit vom
Ministerpräsidenten Poincaré gegebenen Rate folgend, wider-
setzte ich mich dem Wunsche der Beamten und begab mich
sofort zun: amerikanischen Konsulat. Dieses gewährte mir
zur Vorlage der Bücher acht Tage Zeit. Schon drei Tage
später jedoch wurde ich durch meinen Vertreter in New-
York drahtlich davon verständigt, daß er 3000 Dollar habe
bezahlen müssen, um eine Sendung aus dem Zollamt zurück-
ziehen zu können. Zwei Tage später mußten für eine zweite
Sendung 10,000 Dollar bezahlt werden. An dem nicht genug,
verfügte der Zolldirektor in Washington, M. Kamp, die Oeff-
nung meiner Sendungen und unterbreitete den Inhalt, unter
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